
                                                                                   
 

 

Merkblatt zu den Richtlinien (Stand: 11.07.2024) 
 
Zuschussmöglichkeit (IV. 2.4.) 
Gezielte Maßnahmen zur Förderung des Generationensports, des Inklusionssports, der 
ökologischen Nachhaltigkeit, des Ehrenamts und der Gesundheitsprävention 

 
Folgende durchgeführten Maßnahmen können entsprechend V. der Richtlinien bezuschusst werden: 

 
Generationensport  

• Familiensportfest / Familiensportaktion  
An der Maßnahme müssen mindestens zwei Generationen teilnehmen. Die entstandenen 
Ausgaben können bezuschusst werden. Neben dem Antrag sind ein veröffentlichter 
Medienbericht über das stattgefundene Familiensportfest / Familiensportaktion, eine 
Maßnahmenbeschreibung (z. B. Einladung mit Programm) und Rechnungskopien 
einzureichen.   

• Einführung eines neuen Sportangebots für Senioren (Ü50) 
Im ersten Jahr der Einführung können die Ausgaben für den Übungsleiter, Kosten für 
Sportstättengebühren sowie die Anschaffung benötigter Sportgeräte und Materialien 
bezuschusst werden. Jede vom Übungsleiter abgehaltene Stunde (60 min.) wird mit 8,00 € 
bezuschusst. Neben dem Antrag sind ein veröffentlichter Medienbericht über das neue 
Sportangebot, eine Angebotsbeschreibung, eine vom Übungsleiter unterzeichnete 
Stundenaufstellung sowie Rechnungskopien über die Sportstättengebühren bzw. die 
angeschafften Sportgeräte und Materialien einzureichen. 

 
Inklusionssport 

• Einführung eines neuen inklusiven Sportangebots  
Am neuen Angebot nehmen Menschen mit und ohne Behinderung teil. Im ersten Jahr der 
Einführung können die Ausgaben für den Übungsleiter, Kosten für Sportstättengebühren 
sowie die Anschaffung benötigter Sportgeräte und Materialien bezuschusst werden. Jede vom 
Übungsleiter abgehaltene Stunde (60 min.) wird mit 12,00 € bezuschusst. Neben dem Antrag 
sind ein veröffentlichter Medienbericht über das neue Sportangebot, eine 
Angebotsbeschreibung, eine vom Übungsleiter unterzeichnete Stundenaufstellung sowie 
Rechnungskopien über die Sportstättengebühren bzw. die angeschafften Sportgeräte und 
Materialien einzureichen. 

• Einführung eines neuen Sportangebots in Kooperation mit einer Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung 
Im ersten Jahr der Einführung können die Ausgaben für den Übungsleiter, die Kosten für 
Sportstättengebühren sowie die Anschaffung benötigter Sportgeräte und Materialien 
bezuschusst werden. Jede vom Übungsleiter abgehaltene Stunde (60 min.) wird mit 12,00 € 
bezuschusst. Neben dem Antrag sind ein veröffentlichter Medienbericht über das neue 
Sportangebot, eine Angebotsbeschreibung, eine vom Übungsleiter unterzeichnete 
Stundenaufstellung sowie Rechnungskopien über die Sportstättengebühren bzw. die 
angeschafften Sportgeräte und Materialien einzureichen. 

 
Ökologische Nachhaltigkeit 

• Anschaffung von fairer und nachhaltig produzierter Sportbekleidung und Sportgeräten 
Beim Kauf sind anerkannte Siegel zum Nachweis eines hohen sozialen und ökologischen 
Standards zu berücksichtigen. Die entstandenen Ausgaben für die Anschaffung können 
bezuschusst werden. Neben dem Antrag sind ein veröffentlichter Medienbericht und 
Rechnungskopien einzureichen.  

• Schaffung von ökologisch hochwertigen Flächen auf dem Sportgelände für die 
heimische Artenvielfalt  
Das Anlegen insektenfreundlicher Blühflächen, das Pflanzen heimischer Sträucher und 
Bäume sowie beispielweise das Anbringen von Nisthilfen helfen, Rückzugsräume zu schaffen 
und die Artenvielfalt zu erhalten. Die entstandenen Ausgaben können bezuschusst werden. 
Neben dem Antrag sind ein veröffentlichter Medienbericht, eine Maßnahmenbeschreibung 
und Rechnungskopien einzureichen.  
 
 
 



                                                                                   
 

 
  

• Energieberatung für die vereinseigene Sportstätte 
Die Energie- und Wärmewende ist ein wichtiger Baustein zum Klimaschutz. Durch eine 
unabhängige, professionelle Beratung erhält man Entscheidungsgrundlagen, welche 
Maßnahmen effizient sind und zu Kosteneinsparungen führen. Die entstandenen Ausgaben 
für die Beratung können bezuschusst werden. Neben dem Antrag sind ein veröffentlichter 
Medienbericht und Rechnungskopien einzureichen.   

 
Ehrenamt 

• Ehrungsveranstaltung / Danke-Veranstaltung 
Die Maßnahme muss die Wertschätzung und Anerkennung der ehrenamtlich Tätigen und 
deren geleistete Arbeit hervorheben. Die entstandenen Ausgaben können bezuschusst 
werden. Neben dem Antrag ist ein veröffentlichter Medienbericht über die stattgefundene 
Ehrungsveranstaltung / Danke-Veranstaltung, eine Maßnahmenbeschreibung (z. B. Einladung 
mit Programm) und Rechnungskopien einzureichen.   

• Kampagne zur Gewinnung neuer Ehrenamtlicher 
Die Kampagnenmaßnahmen müssen auf die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher abzielen. Die 
entstandenen Ausgaben können bezuschusst werden. Beispiele könnten ein Werbeflyer, ein 
Strategieworkshop oder ein Infostand bei einer Freiwilligenmesse sein. Kreative eigene Ideen 
zur Ehrenamtsgewinnung sind erwünscht! Neben dem Antrag ist ein veröffentlichter 
Medienbericht über die stattgefundene Kampagne, eine Beschreibung der 
Kampagnenmaßnahmen und Rechnungskopien einzureichen.   

 
Gesundheitsprävention 

• Einführung eines neuen Bewegungsangebots in Kooperation mit einer 

Pflegeeinrichtung  

Im ersten Jahr der Einführung können die Ausgaben für den Übungsleiter, Kosten für 

Sportstättengebühren sowie die Anschaffung benötigter Sportgeräte und Materialien 

bezuschusst werden. Jede vom Übungsleiter abgehaltene Stunde (60 min.) wird mit 10,00 € 

bezuschusst. Neben dem Antrag ist ein veröffentlichter Medienbericht über das neue 

Sportangebot, eine Angebotsbeschreibung, eine vom Übungsleiter unterzeichnete 

Stundenaufstellung sowie Rechnungskopien über die Sportstättengebühren bzw. die 

angeschafften Sportgeräte und Materialien einzureichen. 

• Einführung eines neuen Gesundheitssportangebots in Kooperation mit einer Firma 

bzw. mehreren Firmen 

Im ersten Jahr der Einführung können die Ausgaben für den Übungsleiter, Kosten für 

Sportstättengebühren sowie die Anschaffung benötigter Sportgeräte und Materialien 

bezuschusst werden. Jede vom Übungsleiter abgehaltene Stunde (60 min.) wird mit 10,00 € 

bezuschusst. Neben dem Antrag ist ein veröffentlichter Medienbericht über das neue 

Sportangebot, eine Angebotsbeschreibung, eine vom Übungsleiter unterzeichnete 

Stundenaufstellung sowie Rechnungskopien über die Sportstättengebühren bzw. die 

angeschafften Sportgeräte und Materialien einzureichen. 

 

Sie haben eine Maßnahme durchgeführt, die nicht aufgeführt ist, jedoch thematisch in einen 

der fünf Bereiche passt? Kommen Sie auf die BLSV-Bezirksgeschäftsstelle zu. Wir prüfen 

gerne eine Förderung Ihrer Maßnahme. 


